	 Vergnügungssteuererklärung für Geräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit
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	Kassenzeichen










Monat      Jahr 20     
Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land




Automatenaufsteller
Abt. 5 – Finanzen –








Name

     
Hubert-Prim Straße 7








Straße, Nr.
     
54634 Bitburg









PLZ Ort
     











Telefon
     
I.
Geräte mit Gewinnmöglichkeit
	Aufstellungsort (Name, Anschrift der Gaststätte / des Unternehmens, Name Wirt)
	Bezeichnung/ Gerätename
	Geräte-Nr./ Zulassungs-Nr.
	Auslesetag Vormonat
	Auslesetag lfd. Monat
	Einspielergebnis nach § 6 VgnSt-Satzung
	Steuer: 12% des Einspielergebnisses, mindestens 20,00 € bzw. 10,00 €

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Gesamtsumme aus I./ Übertrag

Übertrag
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Gesamtsumme aus I


	
	
	
	
	
	


II. Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten
	Aufstellungsort (Name, Anschrift der Gaststätte / des Betriebes, Name Wirt
	Bezeichnung/ Gerätename
	Geräte-Nr./ Zulassungs-Nr.
	Anzahl der Geräte
	Steuer je Spielgerät 15,00 € bzw. 10,00 € 
	Summe der Steuer

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gesamtsumme aus II.

	
	
	
	
	


III.
Berechnung der zu entrichtenden Steuer
	Summe der 

Steuer aus I.
	Summe der 

Steuer aus II.
	Summe aus I.

und II.

	
	
	


IV.
Rechtsgrundlage
Die Steuer wird auf Grundlage der Satzung der Verbandsgemeinde Bitburger Land über die Erhebung von Vergnügungssteuer vom 08.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

V.
Abgabepflicht/Zahlungshinweis
Bitte beachten Sie, dass sowohl der Eingang dieser Erklärung als auch der Eingang der Steuer bis zum 15. Tag nach Ablauf des jeweiligen Quartals bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburg-Land erfolgt sein muss. Bankverbindung: Kreissparkasse Bitburg-Prüm 16 02 (BLZ 58650030) 
IBAN: DE40 5865 0030 0000 0016 02 BIC: MALADE51BIT, Kontoinhaber: Verbandsgemeindekasse Bitburg-Land.
VI. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Vergnügungssteuererklärung steht gemäß § 168 Abgabenordnung (AO) einem Bescheid über die Festsetzung der Steuer unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Gegen diese Steuererklärung kann innerhalb eines Monats nach Einreichung der Steuererklärung Widerspruch erhoben werden. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem die Steuererklärung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land eingegangen ist.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

Der Widerspruch kann auch innerhalb der vorgenannten Frist beim Kreisrechtsausschusses des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1, 54634 Bitburg, erhoben werden. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Die Pflicht zur Zahlung der angeforderten Abgaben wird durch den erhobenen Widerspruch nicht aufgehalten.
VII. 
Anlagen/Unterschrift
Der Vergnügungssteuererklärung sind bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit Zählwerk-Ausdrucke beizufügen.

Ich/Wir versicher(e)/n, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe/n. 
_____________________________________________________________________ 

         Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift der o. des Steuerpflichtigen 
